
des
Erscheinungstage:

Dienstag , Donnerstag , Samstag. Wiesbadener Tagblatls.Verlags- Fernsprecher: Nr. 22G6j

U-. 60. amstag, den 18. Mar. 1901.
Bekanntmachung.

Di« diesjährigen öffentlichen Impfungen finden

tüu Nachhause,Zimmer No.16.Nachmittags vondis 6 Uhr. an folgenden Tagen statt: 1., 2
13.. 14.. 15., 17., 18., 29., 81. Mai. 1. Juni '.

L, 3., 4., 5., 6., 7., 16, 17. und 18. September,
>r Kinder aus mficirtcn Häusern am 19. und

September.
Die Termine für die Wiederimpfung werden

den betreffendcu Kindern in ihren Schulen bekannt
«geben. Für Wiederimpstinge aus inficirten
Hausern ist der Termin auf den 21. September,
Kachmittag» von6 bis 6 Uhr, angefetzt.

Der Eingang zum Jmpflokal erfolgt durch
Wald . ^ ^Eginüber dem Hotel . Zum grünen

, Eine Woche nach der Impfung find die
geimpften Kinder zur Prüfung des Erfolges im
Impftermine vorzustellen. Nachschau findet Nach
«rttags von5 bis 6 Uhr statt.

Die Anaehörigen dürfen sich erst»ach Enipfang-
uahme des Impfscheines aus dem Jmpflokal cnt-
ftrunt.

Die Angehörigen der Impflinge (Eltern,

chau zu stellen, andernfalls müsse« die Kinder, bei
Penne,düng der im Rcichsimpfgesetz augedrohten
Strafen, auf eigene Kosten geimpft werden.

Jmpfpflichtig find alle im Jahre 1900 und
truher geborenen Kinder, soweit sie nicht mit Er«

geimpft worden find oder nach ärztlichem
Zeugniß die natürlichen Blattern iiberftandeu
haben, ferner diejenigen Kinder, welche in früheren
Jahren wegen Krankheit zurückgestcllt oder der
Lnlpfilng vorschriftsmäßig entzogeii worden sind.

Gleichzeitig mache ich darauf aufmerksam, daß
Vlmpfungen von Arm zu Arm nicht stattfinden
ttnd daß der zur Verwendung kommende Impf¬
stoff aus dem staatlichen Jmpfiustitut zu Cassel
bezogen wird.

Verhaltnngsvorschrifte«
für di« Angehörigen der Erstimpflinge
. 8 1. Aus eineni Haufe, i» welchem an-

«ende Krankheiten, wie Scharlach, Masern,
nphthene, Croup, Keuchhusten, Flecktyphus, rosen¬

artige Entzündung oder di- natürlichen Pocken
herrschen, dürfen die Impflinge zum allgemeinen
Termine nicht gebracht werden, auch haben sich
Erwachsene, die in solchen Häusern wohneii, vom
Impftermine fernzuhalten.

8 2. Die Eltern des Jmpflinges oder deren
Vertreter haben den, Jmpfarzte vor der Aur-
flihrnng der Impfung über frühere oder noch be-
wmcheu^ de» Kinde, Mittheilung zu

8 3. Die Kinder müssen zum Impftermine
aut reingewaschenem Körper und mit reinen
Kleidern gebracht werden.

^ ^r .Auch  nach dem Impfen ist möglichst
große ReitchaKnvg der Jmpflinges die wichtigste

8 5. Man versäume eine tägliche sorgfältige
Waschung nicht.

..8 6. Die Nahrung des Kindes bleibe unverändert.
8,7. Bei günstigem Wetter darf das Kind

m» Freie gebracht werden. Man vermeide im
Hochsommer nur die heißesten Tagesstunden und
die direkte Sonnenhitze.

8 8. Die Impfstellen sind mit großer Sorg¬
falt vor dem Äufrciben, Zerkratzen und vor Be-
tchmptznng zu bewahren, sie dürfen nur mit frisch
acrcimgleii Händen berührt werden, zum Waschen
der Impfstellen darf nur reine Leinwand oder
reine Watt- verwendet werden.
•i ^ ot  Berührung mit Personen, welche an

stteruden Geschwüren. Hautausschlägen oder Wund-
rose (Nothlauf) erkrankt sind, ist der Impfling
«orgfaltig zu bewahren, um die Uebertragung von
Krankheitskeimen in die Impfstellen zu verhüten,
auch sind die von solchen Personen benutzten
Gegenstände von dem Impflinge fernzuhalten.
Kommen unter den Angehörigen des Jmpflinges,
welche mit ihm denselben Haushalt theilen, Fälle
von Krankheiten der obigen Art vor, so ist es
zweamäßig, den Rath eines Arztes einzuholen.

8 9. Nach der erfolgreichen Impfung zeigen
vom vierten Tage ab kleine Bläschen, welche

. ra der Regel bis zum neunten Tage unter
mäßigem Lieber vergrößern und zu erhabenen von
einem rochen Enizündungshof umgebenen Schutz¬
es " entwickeln. Dieselben enthalten eine klare
F.uffigkeit, welche sich am achten Tage zu trüben
b-omnt. Vom zehnten bis zwölften Tage beginnen
die Pocken zu einem Schorfe einzutrocknen, der
nach drei bis vier Wochen von selbst abfällt.
. Die erfolgreiche Impfung läßt Narben von
der Große der Pusteln zurück, welche mindestens
mehrere Jahre hindurch deutlich sichtbar bleiben.

8 10. Bei regelmäßigem Verlauf- der Schntz-
vocken ist ein Verband überflüssig, falls aber in
L" "achstk" Umgebung derselben eine starke, breite

^llte, sind kalte, häufig zu wechselnde
Umschläge mit abgekochtem Wasser anznwenden;
wenn die Pocken sich öffnen, ist cm reiner Verband
anzulegen,

Bei jeder erheblichen, nach der Impfung ent-
Erkrankung ist ein Arzt ẑ uziehcn; der

Jmpsarzt ist vonj-oer solchen Erkrankung, welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben eintritt, in Keuntniß zu setzen.
. .. 8. 11- An dem im Jnipftermine bekannt zu
gebenden̂ age erscheiucn die Impflinge zur Nach¬
schau. Kann em Kind am Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkrankung, oder weil in dem
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht(8 11
mcklt ln das Jmpflokal gebracht werden, so haben

die Eltern oder deren Vertreter dieser spätestens
am Termintage dem Jmpfarzt anzuzeigen.

8 12. Der Impfschein ist sorgfältig a»f-zubewahren.
Verhaltungsvorschriftenfür

Wiederimpflinge.
_ 8.1. Aus einem Hause, in welchem ansteckende
Krankheiten, wie Scharlach, Maseru, Diphtherie,
Croup. Keuchhusten, Flecktyphus, rofeuartige Ent¬
zündungen oder die natürlichen Pocken herrschen,
dürfen die Jnipflinge zum allgemeinen Termin
nicht kommen.

8 2. Die Kinder sollen im Impftermine mit
reiner Haut, reiner Wäsche und in sauberen Kleidern
erscheinen.

8 3. Auch nach dem Impfen ist möglichst
große Reinhaltung des Impflings die wichtigstePflicht.

8 4. Die Entwickelung der Impfpusteln tritt
am 3. oder4. Tage ein und ist für gewöhnlich mit
so geringen Beschwerden im Allgemeinbefindcn ver¬
bunden, daß eine Versäumniß des Schulunterrichls
deshalb nicht nothweudig ist. Rur wenn aus¬
nahmsweise Fieber eintritt, soll dar Kind zu
Hause bleiben. Stellen sich vorübergehend größere
Rothe und Anschwellungen der Impfstellen ein, so
sind kalte, häufig zu wechselnde Umschläge mit ab-
gekochtcm Wasser anzuwenden. Die Kinder können,
das gewohnte Baden fortsetzen. Das Turnen ist
vom 3. bis 12. Tage von Allen, bei denen sich
Jmpfblattern bilden, ausznsetzen. Die Impfstellen
sind, solange sie nicht vernarbt sind, sorgfältig vor
Beschmutzung, Kratzen und Stoß, sowie vor
Reibungen durch cugeKleidung und vor Druck von
Außen zu hüten. Insbesondere ist der Verkehr
mit solchen Personen, welche an eiternden Ge¬
schwüren, Hautausschlägcn oder Wundrosen(Roth-
lauf) leiden, und die Benutzung der von ihnen
gebrauchten Gegenstände zu vermeiden.

,, § 5- Bei jeder erheblichen, nach der Impfung
entstehenden Erkrankung, ist ein Arzt zuzuziehen,
der Jmpfarzt ist von solchen Erkrankungen, welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben eintritt, in Keuntniß zu setzen.

8 6. An dem im Impftermine bekannt zu
gebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Nach¬
schau. Kann ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkrankung, oder weil in dem
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht(8 11,
nicht in das Jmpflokal kommen, so haben die
Eltern oder deren Vertreter dieses spätestens am
Termintage dem Jmpfarzt anznzeigen.

8 7. Der Impfschein ist sorgfältig auf¬zubewahren. *
Wiesbaden, den 15. April 1901.

Der Polizei-Präsident. « . Prinz v. Ratibor

Bekanntmachung.
Es wird hiermit zur öffentlichen Keuntniß ge¬bracht, daß
1. vom 20. Mai d. I . ab die Droschken-

haltestelle am Kaiser-Friedrich-Ring an der
westlichen Eck- der Mündung der Moritzstraße—aufgehoben und

2. vom 2O. Mai d. I . ab ans der
östliche» Fahrbahn der Adolphsallee und
zwar an der Mündung der Goethestraße
(südliche Eck- derselben) ein Halteplatz für drei
Droschken eingerichtet ist. Die Droschken nehmen
hinter einander, neben dem Reitwege Ausstellung,
die Köpfe der Pferde sind der Mündung der
Goethestraße zugekehrt,

3. die für den Eiscnbahndienst am Tannrrs-
«ndLudwigsbahnhofevestimmtenDroschktn
nicht mehr auf dem nördlichen Fahrdamm
der Rheinstratzr, anfangend au der Mainzer¬
strabe, sondern von jetzt ab gemeinschaftlich
mlt dem für de» Dienst auf dem Rhein-
bahnhofe bestimmten Droschken a,lf dem
Reitwege der Rheinstraße, anfaugend an
der Adolphstraße und soweit erforderlich
auf dem südliche» Fahrdamm der Nhein-
straße neben der Fußgänger-Allee, anfaugend
an der Adolpbstraße. in der Richtung nach der
Nicolasstraße, Ansstcllnng zu nehmen haben.

Wiesbaden»de» 10. Mai 1901.
Der Polizei-Präsident. K.  Prinz v. Ratibor

Bekanntmachung.
Diejenigen Herren Aerzte, welche in ihrer

Privatpraxis Impfungen vornehmen, mache ich auf
die Beschlüffe und Vorschriften des Bundesrathes
vom 28. Juni 1899 zur Ausführung des Jmpf-acs  nebst den Erläuterungen hierzu(Extra-

rge zu No. 13 des Amtsblattes der König¬
lichen Regierung zu Wiesbaden vom 29. März19OO)aufmerksam.

Indem ich die Herren Aerzte um genau- Be¬
folgung dieser Vorschriften ersuche, weise ich be¬
sonders auf die 88 16 und 17 a. a. £>. hin,
welche lauten:

,8 16. Die Impfung wird der Regel
nach auf einem Oberarm vorgenommen, und
War bei Erstimpfungenauf dem rechten, bei
Wiederimpfungen ans dem linken Arme. Es
genügen vier seichte Schnitte von höchstens
1 Ccntimeter Länge. Die einzelnen Jmps-
schnitte sollen mindestens2 Centimeter von
einander entfernt liegen. Stärkere Blutungen
beim Impfen sind zu vermeiden. Einmaliges
Einstreichen der Lymphe in die durch Än-
spannen der Haut klaffend gehaltenen
Wunden ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Aufträgen der Lymphe mit dem
Pinsel ist verboten.

Uebrig gebliebene Mengen von Lymphe
dürfen nicht in das Gefäß zurückgefüllt oder
zu späteren Impfungen verwendet werden.

,8 17. Die Erstimpfung hat als erfolg¬
reich zu gelten, wenn mindestens eine Pustel
zur regelmäßigen Entwickelung gekommen ist.
Bei der Wiederimpfung genügt für den
Erfolg schon die Bildung von Knötchen oder
Bläschen an den Impfstellen."

Druckexemplare der Vorschriften, welche von
denAerzten bei der Ausführung des Jmpfgcschäftes
zu beiolgen sind, sowie der Verhaltungsvorschriften
für die Angehörigen der Impflinge und Wieder-
impflinge sind in der Buchdruckerei von PläUNk,
Moritzstraße No. 27, Hierselbst zu haben.

Ferner mache ich wiederholt darauf aufinerk-
sam, daß Seitens der Herren Aerzte bei Abgabe
von Attesten, in welchen gemäß der 88 2 und 10
des Reichsimpfgesetzesvon, 8. April 1874 in gültiger
-vorm(8 10) die Rothwendigkeit der Zurückstellung
eines Impflings bezw. Wiedcrimpftiiiqs bescheinigt
werden soll, nur das durch den Bundesraths-
b-schluß vom 30. Octobcr 1874(Min.-Bl. für d.
i. V. S . 235) vorgcschriebene Formular3 zu be¬
nutzen ist. Es unterliegt dabei keinem Bedenken,
wenn das Wort „kann" des Vordrucks in dem
bczelchiieten Formular gecignetenfalls in „konnte
umgeandert wird.

k>" Jmpfpflichtiger auf Grund eines ärzt¬
lichen Zeugnisses von der Impfung zweimal befreit
worden, so kann die fernere Befreiung nur durch
den zuständigen Jmpfarzt erfolgen(8 2 Abs. 2
des Jmpfgcsctzes). *

Wiesbaden, den 15. April 1901.
Der Polizei-Präsident. St, Prinz p. Ratibor.

Bekanntmachung.
Sluszug ans der Straßenpolizei«Verord¬
nung für die Stadt Wiesbaden vom

IN. September 1900.
8 2. Ziffer 2.

Das Anbicten oder Anpreisen von Verkaufs
gegenständen durch Überlautes Rufen oder in
anderer geräuschvoller Weise(z. B. mittelst heftigen
oder anhaltende» Schcllcns, Hornblasenr, Pfeifen?)
ist verboten.

Ziffer 3.
. Ferner ist das Feitbicten von Blumen, Bildern,

Splilwaaren,Obst, Eßwaaren,Getränken,Cigarren,
Ansichtspostkarten und derartigen Vcrkaufsgegen-
ständen auf öffentlichen Straßen, außer auf festen
von der Königliche» Polizei-Dircctioii genehmigten
Standplätzen, untersagt.

Ziffer 4.
, Zur ösfentlichen Straße werden hier, wie überall
in dieser Verordnung, auch die öffentlichen Plätze,
Wege, Brücken(soweit dieselben nicht der Land-
straßeiipolizeioder dem Feldschutz- Uiiterstehen)
""d Durchgänge, sowie solche im Privatcigcnthum
stehenden Straßen und Wege, in welchen herkömm¬
lich ein öffentlicher Verkehr stattsindct, endlich auch
die vor der Straße,lsront der Häuser bclegencn
Treppen und Rampen gerechnet.

Auf vorstehende Bestimmungenwird hiermit
ausdrücklich hingewiesen und bemerkt, daß hiernach

' auch da« _Feilbieten, bezw. der Verkauf von
^Fruchteis und Backwaaren" auf öffentlichen
Straßen, außer auf festen von hier aus genehmigten
Standplätzen, untersagt ist.

Wiesbaden, den8. Mai 1901.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz b. Ratibor.

Auszug
aus der Polizei-Verordnung, betreffend das Meldc-

wesen vom 17. Februar 1900.
8 6. Durchreisende Fremde.

Durchreisende Fremde(Badegäste, Reisende rc.),
welche in Privathäliscru für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohiiung nehmen, sind binnen 24 Stunden
durch den Wohnungsgeber bei dem Büreau des
Polizeireviers an- bezw. abzumeldeu.

Gast- und Herbergswirtbc haben täglich bis
11 Uhr Vormittags alle während des vorher-
gegangenen Tages oder währeiid der Nacht an-
gekommene» bezw. abgereisten Fremden bei dem
Büreau des Polizei-Neviers an- bezw. abzunieldcn.

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel, welche enthalten muffen:
Vor- und Zuname, Stand oder Gewerbe, Geburtk-
nnd Wohnort und Nationalität des Fremden.

Die Gast- und Herbcrgswirthe sind verpflichtet,
ein Fremdenbuch nach dem Muster4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nach seiner
Ankunft zur Eintragung vorzulegen lind auf die
richtige und vollständige Ausfüllung der Rubriken
zn achten.
, Vorstehendes wird hiermit wiederholt zur
öffentlichen Kenntniß gebracht. *

Wiesbaden , den 15. April 1901.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 88 9 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 30. September 1867 über die
Polizei-Verwaltung in den ne» erworbenen Landes-
theilen, sowie der ZZ 143n. 144d-S Gesetzes über
die allgemeine Landesverwaltnngvom30.JuU1W3
wird mit Znstimmniig des Magistrats nachstehende,
mit dem Tage der Veröffentlichung in Kraft
tretende Polizei-Verordnung erlassen.

Das an der Südseite des Kaisec-Friedrich-
Ringes angrenzende und in einer bei der Königl.
Polizei-Dircction Hierselbst, Zimmer8, auslicgen-
den Karte durch blaue Farbe näher bezelchnete
Gelände scheidet aus dem im 851 der Baiipolizei-
Verordnmig vom 18. November 1895 unter D be¬
zeichnet«,, im GebietstheilI belegen«, Bezirk aus.
Auf dieses Gelände, für welches die geschlossene
Bauweise bestimmt wird, finven die§§ 52, 53 und
54 der genannten Verordiinug keine Anwendung.

Wiesbaden, den 13. April 1901. *
Der Polizei-Präsident. St, Prinz p. Ratibor.

Nachstehende Polizei-Verordnung wird wieder«
holt zur Kenntniß gebracht:

Polizei -Verordnung.
8 1. Die Benutzuiig der Feldwege mit Last¬

fuhrwerken zu anderen als landwirthschastlichcn
Zwecken ist verboten. Der Magistrat kann jedoch
die Benutzung gegen Entrichtung eines ton ihm
festzusetzenden Beitrag» zur Unterhaltung der
Feldwege, sowie zur Erfüllung weiterer Beding¬
ungen gestatten, insbesoiiderc gegen die Bedingung
der Befestigung de» Feldwegs und bei schmalen
(einspurigen) Wegen, der Erbreiterung ans6Meter.
. Vor der Benntznng ist schriftliche Erlaubniß
des Magistrats cinzuholcn. Dieselbe gilt nur bis
zum Schluß des Kalenderjahres und ist dann zuerneuern.

„ Für Aiisnahmesälle kann der Beitrag er«
mäßigt oder erlassen und von der Erfüllung
wcitercrBedinguiigen abgesehk» werden, unbeschadet
der Haftbarkeit für den Schadenersatz beim Ucber»
fahren fremden Eigenthums.

8 17. Znwiderhandlungen gegen die Vor-
schriflcn dieser Verordniing werden mit Gcldftras
bis zu dreißig Mark, im Nichtbeitreibungsfall mit
entsprechender Haft bestraft. 4

Wiesbaden, den 25. Mai 1894.
Der Oberbürgermeister.

Wiesbaden, den5. März 1901.
Der Oberbürgermeister. In Vcrtr.: Körner . ,,

Bekanntmachung.
Mittwoch, den 22. d. M., Vormittag»

10 Uhr, soll der Ertrag der Roßkastanicnbäume in
der Mainzer-, Park-, Kapellen- und Jdsteiner-
straße, im Nerothal, bei den Schießhallen Unter
den Eichen und in der Adolphsallcc von der^
Adelheidstraße bis zur Adolphshöhe auf fünf
Jahre im Rathhaus, Zimmer No. 55, meistbietend
verpachtet werden. *

Wicsbasen, den 10. Mai 1901.
_ Der Magistrat. In Vcrtr.: Körner.

Bekauntmachnng.
Mittwoch, den 22. d. M., Vormittags

11 Uhr, soll die diesjährige Grasuutzung von
städtischen Feldwegen, Gräben und Böschungen im
Rathhause, Zimmer No. 55, öffentlich meistbietclid
versteigert werden. *

Wiesbaden, den 10. Mai 1901.
Der Magistrat. In Vcrtr.: Körner.

Holzfteiggelder.
Zur umgetieudcn Einlösung der Abfuhr«

scheine für im Stadtwalde crsteiaertes Gehölz wird
hierdurch aufgefordert. ~ *

Wiesbaden , den 14. Mai 1901.
_ Stadthanptkasse.

Verdingung.
Die Herstellung und Lieferung des Mobiliars

für die Neubauten: Feuerwache, Slcciseamt
Leihhaus hiersclbst und zwar:

Loos 1: Mobiliar tu Pitchpine,bezw. Eichenholz,
" H' n- " .» » Kiefern- u.Tannenholz und
„ III: etwa 5800 kg Eisengestelle mit Holz¬böden

soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden.

Verdingungsiinterlagkn können Vormittags
von 9—12 Uhr gegen Zahlung von1 Mk. für Loos
I und II, sowie 60 Pf. für Loos III im Rathhau?,
Ziinmer No. 41,̂ bezogen werden.

Auswärtigesubniittenten wollen obige Schreib¬
gebühren an unseren technischen Sccrctär Andretz
bestellgeldsrei cinsendcii.

Verschlossene und mit der Aufschrift ,,H . St. 11
Loos " versehene Angebote sind spätestens bis
Montag, den 20. Mai d. I ., Vormittags
10 Uhr, hierher cinznreichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt— unter
Einhaltung der obigen Loos-Reibenfolge— in
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter. *

Ziischlaasfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , den 10. Mai 1901.

Das Stadtbauamt, Abtbeilung für HochMu.
_Genzmer , Kgl. Bauratb.

Bekanntmachung.
Für die Herstellmig des zweiten Retorten-

hanses der Gasfabrik an der Mainzer Land-
traße sollen nachstehende Lieferungen vergebenwerden:

1. ea. 25 cbm Basaltlava -Soikel und
Schwelle» re.,

2.  ca . 50 cbm Sandstein-Gesimse und
Treppen (rothcr Wcrtheinier Sandstein),

3. ca. 45 Tonne » eiserrre Träger re. lind
ca. 11 Tonnen gußeiserne Sänlen,

4. ca. 41 Tonne » eis. Dachbinder und
Pfetten, sowie ca.31 Tonnett LScttblech-
Bedachung,

5. die Spenglerarbeiten.
Hierauf bezügliche Angebote sind berschloffe»

und mit entsprechender Aufschrift versehen bis
pätestens Montag , den 20. d. M., Vor¬
mittags 12 Uhr, bei der Direction, Markt»
traße 16, Zimmer6, cinzurcichen.

Die der Vergebung zu Grunde gelegten Be¬
dingungen und Zeichnungen können während der
Vormittags- Dieiiststnndeil aus dem Neubau »'.
Büreau in der Gasfabrik cingesehen und die
zu verwendenden Angebots-Formulare daselbst in
Empfang genomme» werden. f

Wiesbaden, den3. Mai 1901.
Der Dircctor

der üädt. Wasser-, Gas- und Elektr.-Werka.
Mnchall. A
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Wasserverschlüsseunter de» Küchcitspiilsteincii
Badewannen und sonstigen Ausgüssen die so
genannten Blcisyphons, ungenügend gereinigt
^Erden. Das Aiissteigeii schlechter, gesundheits-
tIadlicher und übelriechender Lust aus den in den
Syphons sich ansamineluden, in Fäulnlß über
gehenden Stoffen ist die Folge hiervon.
, ES wird deshalb unter Hinweis au
die Bestimmungen dcö 8 8 der Polizei-
Verordnung vom 1. SUtflwftm», wieder¬
holt auf die Wichtigkeit,k»d Nothwendig-

?iner sorgfältigen und regelmäßigen
Reinhaltung der Wafferverschlüsse unter
de» Spülsteinen, Badewanne» und Slus-
güffe,, besonders aufmerksam gemacht.

Die Rcmignng soll in der Regel monailich
k!u- bis zweimal vorgenommen und dabei folgender¬
maßen verfahren werden:

Nachdeni man zunächst in den Shphon von
oben heißes Wasser cmgegossen hat. um die Fett-

stellt man direct unter den
Shphon einen leeren Eimer, öffnet durch Auf-
drchen mit einer gewöhnlichen Zange oder eiueui
1™ ' CT‘ teK.Werkzeug die am li-sst-n
Ende des Wafferv-rschlusses eingebrachte Schraube
kub remigt durch die entstandene untere Ocffnung,
»m beste" mittelst einer geeigneten biegsamen Bürste
Mit Drahtstiel durch mchrmaliges Answischen die
grkrüiiinittu Rohre. Der Kopf der Schraube ist
ebenfalls von Schmntzbestandtheilcu zu befreien.
Hierauf gießt man nach Schließung der Schrauben-
btt.uu''st genügende Menge Waff-r, am beste»
hcißcs Wasser, in die Ablauföffnung des Spül-
ÜemeS oder Ablaufbeckcnr, damit die etwa noch

jiÄÄ 'Xsataissws» 1!:Das (Sloiet aus.
Wiesbadeu, den3. Mai 1901.

Stadtbauamt, Abth. für Canalisationswesen.
- _ Frensch.

Stadt . Lcihhans zu Wiesbaden,I Friedrichstratzc 15.
hiermit zur öffentlichen Ke,imniß

städtischeL-ihhaus dahier Darlehen ans
Pfänder in Betragen von 2 Mk. bis 2100 Mk
W l-de beliebige Zeit, längstens aber auf die
^ .u-r -niesJahres gegen 10 pCt. Zinsen giebt
!'"L, °aß die Taxatoren von 8- 10  Uftr Vor-

■. _ Die Leihhaus-Deputation.
Bekanntmachung.

Es wird hiermit darauf aufmerksam gemacht
sbst .sur die Stadthanptkaffe bestimmte Geld-
!>-n-o^ £e eb̂rch die Post effcctuirt werden
veste tgcldxrei aum,geben sind. -

Wiesbadeu, den 14. Mai 1901.
Stabil,auptkasse.

Bekanntmachung.
Feucrmelvuug. '

i» Eigenthiimer oderJnhaber eines Raumes
die« ""sbricht, sowie Diejenigen, welchedies zuerst bemerke», sind verpflichtet. olin«

^bZUg durch Verniittlung der nächft-
«i ^ e,» ^ eb,« ld-stelle der Feuerwache Kennt-
« >» “IfiFA ä 'e , trszi 'S

S <i?a^ ctn?u-,&Ufcu  Meldern haben!
L der Häuser in welchem die
» Feuermelder angebracht sind.
2' Fcuenvehr^ ^ rer  der freiwilligen

Ae liesamnite Schntzmannschaft.
diesen Personen kann die Abgabe

eiuer FestrrmrlZuug verlangt Werder».
den genannten Persöncn besitze» eine

8̂ ?^e..^ "äahl hiesiger Einwohner einen solchen
teder Einwohner einen Schlüssel

riebst Autveisiiiig zur Benntziing der Fenerineldcr
a>,f dem ^euerwehr -Bürcan , Marktstraße 3
Erdg -schoß. für 1 Mark erhalten ' ^ '

^ -.^^ eestendeu Meldezeichen ein, wodurch auf der
Feuerwache nur bekannt wird, von welchem Melder
die iVenermeldung abgegeben wurde.

Den Ort des Braudcs kann die Wackie
an dem Melder selbst erfahren und muß also zu¬
nächst au diesen Melder fahren. "

ein Melder benutzt, welcher von
e<mUi der Brandstätte liegt, so

dw Wache erst ans einem Umweg znr Brand-
italk imdistansd̂ emGrimde wie folgtzu verfahren:1. ^ ur Abgabe cmer Feuermeldung ist stets ein

sA'^ .E -r zn benutzen, welcher von der
"Us tu der Richtung

de. Feuerwache zu liegt. Die
^Feuerwache bcstiwet sich in dem ehemaligen
Äisisengebaude(Friedrichstraße 151. Ans-

wo
e ist.
von

i der
so

Die
mtrr " “"l'1- NW IN vein ehema
Aisisengcbaude(ffriedrichstraße 15), Aus-
llhrlK öcm  Ratyhausplatz,

o smf.s d̂ Eingang zur Feuerwache
“• A )d tm13  ßtofin« Entfernung, etwa von
' tinFeuer bemerkt

imb liegt dcrBcobachtnngsortnnd dicBrand-
IklU  in ganz entgegengesetzter Richtung als
die Feuerwache, so darf von dieser Stell«
w" n Feuermelder benutzt
7 ‘ ' !uJ,ü °,nif b>cFeuerwache. statt nach

Liandstatte, nach einer dieser gerade
e- g -AiMgesetzten Stelle geleitet wird.

stdoch mittelst
^ Feuerwache unter genauer
Wnbeu * ^raudorteö benachrichtigt

3. W.r eine Femriiieldung aügiebt, muß ent¬
weder an dem Melder selbst die Wache er-
!v"NkN oder den Ort des Brandes auf die
m dem Melder befindliche Tafel aufschreiben.

„ . '» Scuaneste Aeachtnng dieser VorschriftenU"d Aiiwtisiingen wild ersucht. ' *
Wiesbaden, im Februar 1900.

... _Der Branddirector,

Kirchliche Anxeigett.
Guangelische Kirche.

Sonntag, den 19. Mai. (Exaudi.)
Marktkirche.

Frühgottesdienst8'/, Uhr: Pfr . Schüßler.
Hanptgottesdienst 10 Uhr: Pfr. Ziemendori
Nbendgottcsdienst5 Uhr: Pfr. Bickel.
Amtswoche: Pfr . Bickel.
Die kirchlichen ErneiierniigS-Wahleu für den

Kircheiivorstaiid und die größere Berlretnng finden
in allen drei Gemeindeil Mittwoch, den 32. Mai
von 10—4 Uhr, im Wahlsaal des RathhauscS statt

Bergkirchr.
Jligendgottesd>enst8'/- Uhr:Pfr .Beesenmeher.
Hauptgottesdienst 10 Uhr: Pfr . Grein. Nach

der Predigt: Christenlehre.
Abendgottcsdienst5 Uhr: Hülssprcd. Biarti».
Amtslvoche: Tanscii und Traiiungeii: Pfr.

Grein. SonntagStanfen um2'/»Uhr i» der Kirche
— Beerdigungeii: Hülfsprcdiger Martin.

Ringkirchc.
JugendgotteSdicnst8'/« Uhr: Pfr . Friedrich
Hanptgottesdienst 10 Uhr: Pfr . Lieber. Rach

der Predigt: Christenlehre.
Abe»dgo!tesdicnst5 Uhr: Hülssprcd. Schlosser.
Amtswoche. Taufen und Trauiliigen: Pfr

Risch. Beerdigungen: Pfr . Friedrich.

Evangelisches Vereinshaus, Platterstraße 2.
Vorm. 11V«Uhr: Sonntagsschule.
Versammlung für junge Mädchen(Sonnlags

verein) Rachmittags Uhr.
Versammlung für Jedermann Abends8'/- Uhr

im großen Saal (Bibelstnnde).
Ev. Männer- und Jnnglingsverein.

Samstag, Abends9 Uhr: Gebetstundc.
Sonntag, Nachm. 3 Uhr und Abends8 Uhr

Freie Unterhaltung.
Montag, Abends9 Uhr: Gesangstunde.
Mittwoch, Abends9 Uhr: Bibelbesprcchstunde.

Jngendverei».
Sonntag, Nachm.3Uhr: Gemeins.Spaziergang.
Dienstag, Abends8'/- Uhr: Bibelstnnde.
Montag,Mittwochu. Freitag,Abends 8V- UhrTurnen.
Junge Leute unter 17 Jahren sind herzlich

eingelade».
Evangelisches Gemeindehaus, Steingaffe 9.

Das Lesezimmer ist Sonn- und Feiertags von
2—5 Uhr für Erwachsene geöffnet.

Juiigfrailen-Vcrein der Berakirchen-Gemeinde.
4'/-—7 Uhr: Versammlniig.

87» Uhr: Familienabend des ChristlichenArbeitervereins.
Christlicher Verein junger Mnuncr. Lokalitäten

Rheinstraße 54, Part.
Aeltere Abtheilung.

Sonnabend, Abends9 Uhr: Gebetsstunde.
Sonntag, Nachni. 3 Uhr: Freie Unterhallung.
Dienstag, Abends 87- Uhr: Bibelbesprechstunde.
Donnerstag, Abends 87- Uhr: Vortrag von

Herrn Bnilderagenten Goebel ans Barmen, über
,Die Blaue Kreuz-Arbeit." Freunde der Sache
'iud herzlich eingeladen.

Jugend-Abtheilmig.
Sonntag, Nachm. 3 Uhr: Spaziergang. Abends

8 Uhr: Singen und Bibelstiinde.
Mittwoch, Abends8 Uhr: Turnen.

Bersauimlnngen
im Gemeindesaal des Pfarrhauses, An der Ring

kirche 3.
Sonntag Nachm. 47-—7 Uhr: Versammlung

junger Mädchen(sonntagsverein).
Mittwoch Nachm, von3—6 Uhr: Arbeitsstunde

des Franenvereins.
Mittwoch Abend 87- Uhr: Probe des Rliig-

kirchenchors.
Diakoniffeu-Muttcrhans Paulineiistift.

KindergotteSdienst 117« Uhr.
Jungfraueilvcrciii4'/- Uhr.
Frauen-Nähverein jeden Dienstag3- 6 Uhr.

Pfr . Nenbonrg.
Katholische Kirche.

Sonntag, den 19. Mai. 6. Sonntag nach Ostern
1. Pfarrkirche zum hl. Bonifatins.

Erste heil. Messe5.80, zweite6.30, Militär-
gottesdieiist7.45, Kindcrgottesdienst8.46, Hochanit
10, letzte heil. Messe 11.30 Uhr.

Nachm. 2.15 Uhr sakramentalische Andacht mit
Umgang. Abends8 Uhr Andacht zum bl. Geist,
ebenso am Dienstag, Donnerstag und Samstag, an
den anderen Tagen in Vereinigung mit der Schul-
messc.

An den Wochentagen sind die heil. Messen um
.80, 6.10, 6.40 u. 9.10 Uhr. 6.10 Uhr sind Schul-

mcssen und zwar: Montag und Donnerstag für die
Bleichstraßeschule, Dienstag und Freitag für die
Blücherschule und die Mittelschule an der Lnisen-
straße, Mittwoch und Samstag für die Rheinstraße-
chule, die höhere Mädchenschule und die Jilstitutc.

Gelegenheit zur Beichte Samstag von 5—7
nach8 Uhr.

Gelegenheit zur Beichte ist au den Samstagen
und Vorabenden der Feste von 5—7 und nach 8,
Morgens von 5.30 Uhr an.

Die neuntägige Andacht zum heil. Geiste, zur
Erstehung der Eintracht in der Christenheit beginnt
in der Bonifatinskirche Christi Himmelfahrt8 Uhr.
Sie wird am Samstag, Sonntag, Dienstag und
Donnerstag mit der Maiandacht, an den anderen
Tagen mit der Schulmesse verbunden. (No. 519;
537, 3 und 4; 325.)

2. Maria-Hilf-Kirche.
Frühmesse6, zweite heil. Messe7.30, Kinder-

gottesdienst(Amt) 8.45, Hochamt mit Predigt
10 Uhr.

Nachmittags2.15 Uhr sakramentalische Andacht
mit Umgang(582); Abends6 Uhr Maiandacht.

Montag und Mittwoch, Abends8 Uhr, Mai-
audacht.

An den Wochentagen sind die heil. Messen um
5.30 (außer Donnerstag), 6.15 und 8.15 Uhr. Um
6.15 Uhr find Schulmeffen und zwar Dienstag
und Freitag für die Castellstraße-Schule, Mitt-
lvoch und Samstag für di«Lehrstraße- und Stift-
tratze-Schule und die Institute,

Donnerstag Morgen6 Uhr, heil. Messe im
Schwesternhaus, Platterstraße 68.

Freitag, den 24. Mai:
Patrousfest: Maria, die Hilfe der Christen.

Am Vorabend ist von 5—7 Uhr Gelegenheit
-Uir Beichte. Frühmesse5.30, Schulniesse6.15 Uhr.
Feierliches Amt mit Segen und '1s vsum 8 Uhr.
Abends8 Uhr feierliche Muttergotlesandacht mit
Segen und Predigt.

Andachten zu Golt, dem beil. Geiste sind
Montag und Mittwoch Abend8 Uhr, Dienstag
Doniierslaa und Freitag Morgen 6.15 Uhr
«anistag Nachm. 5 Uhr.

Samstag5.30 Uhr Beginn der heil. Weiben.
Gelegenheit zur Beichte ist Samstag Nachm.

5—7 und nach8 Uhr, Sonntaq Morgen von6 Uhr an.
An« St . Louis für deii Müi-

altar 20.60 Pik. Vergelt's Gott.
3. Kapelle der bar»,herz. Brüder, Schnlbcrg 7.

Sonntags und Feiertags, 8 Uhr. Hochanit.
Nachmittags5 Uhr Andacht.
An den Wochentagen7.15 Uhr heil. Miesse.

i.  Kapelle im St . Josephs-Hvspitak, Langenbcckstr.
Sonntag, 8 Uhr, Amt.
Nachniittags3.30 Uhr Maiandacht.
Mittwoch, 4.30 Uhr, Maiandacht.

. Donnerstag, Cbristi Himmelfahrt, 8 Uhr. Amt
mit Predigt. Nachm. 3.30 Uhr Andacht.

An den Wochentage», 5.45 Uhr, heil. Miesse.
Svauselisch-lutlreeisüiee Vottesdieuir,

Adelheidstraße 23.
Sonntag, de» 19. Mai (Exaudi), Vormittags>7- Uhr: Predlgtgottesdienst.

Psr. Standcnmeper.
Altlratliolische Kirche, Schwalbacherstraße.
. Sonntag, den 19. Mai, Vorm. 10 Uhr: Amt

mit Predigt. Lieder: No. 4, 7, 8, 72
Nach dem Gottesdienst: Neligionsuiiterricht.

W. Kriniiiiel, Psr.
Apostolische Gemeinde.

Kleine Schlvalbacherstraße 10, 2.Et. zG-werbehalle).
Sonntag, den 19. Mai, Vormittags 10 Uhr:

Hauptgotlesdienst. Ngchmittags4 Uhr:'Oesfcn!liche
Predigt. Eintritt für J -dermann frei.

Dienstag, den21. Mai, Abends8 Uhr: Predigt.
Kaptisten-Gemeinde. Oranicnstr. 54, Hlh. Pt.
- „-Sonntag, den 19. Mai. Vorm. 97- n. Nachm.4 Uhr: Predigt.

Vorm. 11 Uhr: Kindcrgottesdienst.
Mittwoch. Abends8‘7 Uhr: Betstunde.
Jedermann ist srcnndl. eingeladen. Zutritt frei.

Methodistrn-Gemriudr, Helencnstraßcl. I.Et.
Sonntag, 19. Mai, Vorm. 97- Uhr: Predigt^

Vorm. 11 Uhr: Somttagsschulc; Abends8 UhrPredigt.
Dienstag,Abends8Uhr: Bibel-».Gebetsstnnde
Donnerstag, Abends8 Uhr: Jngendbnnd
Jcderniann herzlich willkoninieu.

Prediger Barnikel.
Keilsarmee , Frankenstraße 13.

Jeden Abend 87- Uhr. Sonntags auch Vorm.
10 Uhr: Versammlung. Jedem,an» willkommen.

Russischer Gottesdienst.
Sonntag, Vorm. I0' - Ubr: Morgengotics-

diensi; um 11 Uhr: Heil. Messe. Geburtstag des
Kaisers von Rußland.

Dienstag, Abends7 Uhr: Abendgottesdienit.
Mittwoch(Nikolaus), Vm. 11 Uhr: Heil. Messe

Abends7 Uhr: Ab-ndgottesdicnst.
Donnerstag(Christi Himmciiabrt), Vorniittags

11 Uhr: Heil. Messe, kleine Kapelle, Kapellenstr. 19

VerlraufsteUeir f. Uostrvortlsreichen
des Postamts Wiesbaden(Freimarken, Postkarten,
Postanweisungen Formulare zu Pofl-Packet-
Adrcffeii, Post-Auztragen re.) : beiF.Alexi, Michcls-

3. » eer Wwe.. Gcisbergstr. 16; Fritz
Bernstein, Wellritzstravc 25; J .Birck. Aoonstr. 12;
^zoh Eonmdl, Waldjtr. 38 <Gemeinde Biebrich);
I . Dichl, Wilheluistr. 22; K. Erb, Adclheidstr. 76;
I . Hartiiiann, Hellinnndstraße 17; Th. Hendrich,
Dambachthal1; K. H-nk, Große Burgstraßc 17;
C. Hofheinz Plattersir. 102; CI. JHI, Waldstr. 63
W-m. B,ebr,ch): S. Kilian, Eleonorenstr. 3;
F- K 'tz. Rh-mstraße 79; A. F. Knefeli, Lanq-

Krauß, Albrcchtstraße 36; J .Losciii,
Richlstraße2; K.Lotz, Herderstraß- 8; C. Menzel,
Lahnstraße ln ; F. A. Müller, Adelheidstraße 32;
H. Schicker, Moritzstr. 50; H. Schmdling. Neu-
# 1; A. Somnicr, Aorkstr. 11; O. Unkelbacki,
Schwalbacherstraße 71; A. Venn, Kranzplatz 2;
Carl Vorpabl, Webergasse 45/47; Ehr. Wehers-
b>mser. Kassirer, Schlachthaus; Hch. Zboralski,
Romerberg 2/4.

Theater '-Gmtvtttspr 'rije.
Königs. Theater.

1 Platz
Fremden!,iml.Rang
Mittelloge imI.Rang
Seitenloge imI.Rnng
I. Ranggallerie. .
Orchestersessel. . .
I. Parquet 1.- 6. R.
U.Parquet7.-12.R.
Parterre . . . .
II. Ranggallerie1. u.

2. Reihe, 8. bis
6. Reihe Mitte. .

II. Ranggallerie3. b.
5. Reihe Seite. .

III.Ranggalleriel .u.
2. Reihe Mitte .

III. Sianggallcrie 2.
Reibe Seiteu. 3. u.
4. Reihe. . . .

Amphitheater. . .
__ Nefidenz-Theater.

Kleine
Preise

Eins.
Preise

Mittl.
Preise

Hohe
Preise

M § Ji Jk Ji
7 — 8 — 10 — 14 —
6 — 7 — 9 — 12 —
5 — 6 — 7 50 10 —
4 50 5 50 6 50 9 —
4 50 5 50 6 50 9 _
3 50 5 — 5 50 7
3 — 4 50 5 — 6
2 — 2 50 3 — 4 —

2 — 2 50 3 — 4 —

i 50 1 75 2 25 3 —

i 50 1 76 2 25 8 —

i 1 25 1 50 2
70 —85 1 — 1 40

kremdenloge
Rangloge-. »cungiogei l i « it

Sperrsitz1.—10. Reih« .
Sperrsitz 11.—14. Reihe
NummerirterBalkon. z \

• I > * 4
» 7 1 f '.£ » f ° .

(ßefftnUidje  FerusprechsteUe»
befinden sich beim Telegraphenamt(Telegramm-
Aunahmestellc), Rheinstraße 25, beim Postamt 2,
Schützenhofstraße3, beim Postamt 3, Wellritz-
straßc 45, und beim Postamt 4, Taunusstr. 1
(Berliner Hof). Sie sind geöffnet im Sommer
(1. April bis 30. September) von 7 Uhr, im
Winter (1 Oktober bis 31. März) von8 Ulir Vor¬
mittags bei dem Telegraphenamt bis9 Uhr Abends,
bei den Postämtern2, 3 und 4 bis 8 Uhr Abends.
An Sonn- und Feiertagen sind die Fernsprechstellen
bei den Postämtern2, 3 und 4 geschlossen. Di-
Gebühr für ein Gespräch mit Theiliiehmern des
Stadt,eriisprechnetzcs bis zur Dauer von3 Min.
beträgt 10 Pf. Im Verkehr mit Tb-ilnehment
m den zum Fernsprechverkehr zugelassenen Orten
innerhalb Deittschlands(zur Zeit 360 Orte) beträgt
die Gebühr für ein gewöhnliches Gespräch bis zur
Dauer von 3 Minillen je nach der EittfernunU 20,
25, 50 Pf. n. 1 Mk. Hierzu kommen noch 25 Pst
Eilbotengebühr, sofern die verlangte Person zu«
öffentlichen Sprechsiclle geholt werden muß. Fü»
ein dringendes Gespräch wird die dreifache Gebühr
eines gewöhnlichen Gesprächs erhoben. Von <uiS'
ländischen Orten sind zu», Sprcckvcrkehr zuge^
lassen: Antwerpen und Brüssel. Gebühr für ein
gewöhnliches Drciminutengespräch3 Mk., für ein
dringendes Gespräch9 Mk._

Te!egpumm-Gebührerr.
Worttaxc innerhalb Deutschlands5 Pst Nach

Luxemburg und Oesterreich-Ungarn5 Pf. Nach
Belgien, Dänemark, Niederlande und der Schweiz
10 Pf. Nach Frankreich 12 Pf. Nach Italien,
Rnuiänieii, Schweden, Norwegen, Großbritamiici,
». Irland 15 Pf. Nach Algerien und Tunis, Ruß¬
land, Spanien, Portugal, Serbien. Bosnirii, Herze-
goiuina, Monlencgro, Bulgarien nnd Ost-Ruinellen
20 Pf. Nach Gibraltar 25 Pf. Nach Griechenland
80 Pst Nach Malta n. Marokko 40 Pf. Rach der
Türkei 45 Pf. Nach Tripolis 65 Pf. Mindcstbetrag
für rin gewöbnlickcS Telegramm im Verkehr mit
Großbritannien und Irland 80 Pf., im übrigen
Verkehr 50  Ps . Für ein dringendes Telegramm
wird die dreifache Gebühr eines gewöhnlichen Tele¬
gramms erhoben. Für Stadtt-ttqraiiim- beträgt
die Wortlaxe3 Pf., die Mindestaebühr 30 Pf

Me <!vi'1ünüi8elie
Dampfschiff - Bhederel.

Salunbooie mit ScliIiifknliinciU
Tüslirlie TourfaiiFteu

ab Mainz6 Uhr Morgens,
tsiebricli 6 Uhr 15 Min. Morgens

in Köln 5 Uhr Nachmittags,
ab „ n» Wochentagen8 Uhr Abends,

„ Sonn- u. Feiert. 9 Uhr Abends,
in Rotterdam 3 Uhr 15 Min. am kos" Nachm-
ab Rotterdam7 Uhr Morgens,
in Köln 4 „ am folg. Nachm.,
ab „ 10 „ 30 Min. Abends,

Coblenz 7 „ 30 Min. am folg. Morgen,in iitebricii 3 Uhr 30 Min. Nachm.
'iTHglicbe Srhncllfalirten vom 15 . Hai

bis SB . August.
ab Mainz 9 Uhr 30 Min. Morgenr,

ßiebricb 9 „ 45 „ „
Anschluss per Staatshahn:

;b Frankfurt a. M. 8 Uhr 22 Min. Morgens,
, Wiesbaden 8 „ 20 v „

Anschluss per Strassenbahn:
b Wiesbaden9 Uhr Morgens,
, Eltville 10 „ 15 Min. Morgens.

Anschluss per Kleinbahn:
ab Sclilaugenbad8 Uhr 35 Min. Morgens,
„ Coblenz an Wochen«. 2 Uhr 30 Min. Nachm.,

„ Sonn-».Feiert.4Uhr30Min. ,
n Köln an Wochentagen 7 Uhr Abends,

* Sonn- >i. Feiert. 9 „ „
Anschluss an das Tourboot nach Rotterdam.

ab Köln 7 Uhr 15 Min. Morgens,
in Coblenz 2 „ — „ Nachmittags,

Eltville 8 „ 15 „ Abends,
«iebrlch 8 „ 45 „ „

Abfahrt per Staatsbahn:
nach Frankfurt a. M. 10 Uhr 7 Min. Abends-,

Wiesbaden 9 „ 7 „ „
Abfahrt per Strassenbahn:

nach Wiesbaden9 Ulir 10 Min. Abends,
ßilligste Fahrpreise.

Etclourbillcts bis liölii.
Falirpreisermässigung für Schüleru. Vereins.

Alles Nähere zu erfahren bei der üaaispt-
agentnr zu Eiicbrieli f». SSI ». Scbür-
mann «!k « >»., sowie in Wiesbaden bei Biudw.
En Igel, Keisebüreau, Wilnelmstrasse 46. F307

II hein(1anii?fcli  ifiTa 1tr t.
Kölnische lind Düsseldorfer (Jeseilschaft.

Abfahrten von Biebrich: Morgens8, 9.25
(Schnellfahrt„Borussia“ und „Kaiserin Augusts
Victoria“), 9.50 (Schnollfahrt„Deutscher Kaiser“
und „Wilhelm, Kaiser und König“), 10.20 und
12.50 bis Cöln; Mittags 3.20 (an Sonn- und
Feiertagen) bis Bingen; 4.20 bis Coblenz; Abends
6.20 und 6.35 (Güterschiff) bis Bingen; Mittag»
1 bis Mannheim; Morgens 10.20 bis Düsseidort
und Rotterdam. — Gepäckwagen von Wiesbaden
nach Biebrich Morgens 77- Uhr. Billetsu. Aus
kunft in Wiesbaden bei dein Agent W. Bickel
Langgasse 20. Telephon 2364._ P8T

Dampfer-Fahrten.
Hamburg-Amerika-Linie.

(Generalvertr. der Gesellschaft: L. Rettenmayer;
Rbeinstrasse 21.) F30?

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern finden statt: NachNewyorki
16./5. Scbnellpostd. Columbia, 19./5. PostA
Patricia, 23./5.Scbnellpostd.Fürst Bismarck,26./5s
Postd. Graf Waidersee, 80./5. SchnellpostA
Deutschland, 2J6.  Postd . Batavia, 6,/6. Schnell-
postd. Auguste Victoria,9.,6. Postd. Pennsylvania
:3.76. SchneBpostd. Columbia. Nach Boston)
20./5. Postd. Nordby. Nach Baltimore: 20.'5
Postd. Bosnia. Nach Philadelphia: 20./5. PostA
Nordby, 29./Ö. Postd. Armenia. Nach Montreals
23./5. Postd. Akaba, 4./6. Postd. Frisia. Nach
Neworleans: 25./5. Postd. Polar!». Nach Hayti
und Mexico: 21. 5. Postd. Syria. Nach Porto
Rico und Venezuela: 18.,5. Postd. Rlienania.
Nach Central-Amerika und Columbien: 25./Öy
Postd. Calabria. Nach Ostasien: 18./5. Postd,
Acilia, 28./5. Postd. Sitlionia.

s >ntd an» BetUa tn  ft « « in »a»er^ q» L-l-Bach-riu-eret
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